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01. Mai 2026 - Voflﬁgfige Anwendung

EU-Mercosur-Abkommen angenommen

Argentinien  26. Februar 2026

O Uruguay 4. Marz 2026
‘ Paraguay 30. Marz 2026

‘ Brasilien 28. April 2026

O EU 15. April 2026

Partnerschaftsabkommen
(EMPA)

Umfassender Rechtsrahmen fiir beide
Blocke

Deckt Handel, Politik und Kooperation ab
Vollstandige Ratifikation erforderlich

Interimsabkommen
(iTA)

Umfasst nur die handelspolitischen Teile
des EMPA

Bereits von EU und Mercosur-Staaten
angenommen

Wird durch das EMPA abgel6st

© GTAI 9



Struktur des Abkommens

Das Interimsabkommen ist
rechtlich gesehen ein
operativer Handelsauszug aus
dem umfassenderen
Partnerschaftsabkommen
(EMPA).

Es bewahrt die normative
Struktur des EMPA, jedoch
ohne den politisch-
institutionellen Teil.

Begriffe, Ziele, Grundsatze

Kern des iTA mit thematischen Kapiteln

Detaillierte Regeln (Zolle, Waren usw)

Flr konkrete Marktoffnung

Ausschiisse und Arbeitsgruppen

O0O0O0O0O
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Inhalt des Abkommens

Einleitende Bestimmungen (Kapitel 1)

Warenhandel (Kapitel 2)

Ursprungsregeln (Kapitel 3)

Zoll und Handelserleichterungen (Kapitel 4)

Technische Handelshemmnisse (Kapitel 5)

Sanitdre und phytosanitiare Mallnahmen (Kapitel 6)

Dialoge zu Fragen der Agrar- und Lebensmittelkette (Kapitel 7)
HandelsschutzmaRnahmen und globale SchutzmaRnahmen (Kapitel 8)

Bilaterale SchutzmalRnahmen (Kapitel 9)
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Dienstleistungshandel und Niederlassung (Kapitel 10)
Laufende Zahlungen und Kapitalverkehr (Kapitel 11)
Offentliches Beschaffungswesen (Kapitel 12)
Rechte des geistigen Eigentums (Kapitel 13)

Kleine und mittlere Unternehmen (Kapitel 14)
Wettbewerb (Kapitel 15)

Subventionen (Kapitel 16)

Staatseigene Unternehmen (Kapitel 17)

Handel und nachhaltige Entwicklung (Kapitel 18)
Transparenz (Kapitel 19)

Ausnahmen (Kapitel 20)

Streitbeilegung (Kapitel 21)

Institutionelle Bestimmungen (Kapitel 22)

Allgemeine und Schlussbestimmungen (Kapitel 23)
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Agenda

1. Abbau von Zéllen
2. Ursprungsregeln und Praferenznachweise

3. Beseitigung nichttarifarer Handelshemmnisse

Bildquelle: JP Carnevalli — gettyimages.com
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Abbau von Zollen

Tarifare Handelshemmnisse wie Zolle
verteuern importierte Waren und
schiitzen damit die heimische Wirtschaft.

Sean




Abbau von Zollen

Rund 90 Prozent der Zo6lle auf EU-Waren werden schrittweise
abgebaut — teils sofort, teils Giber lingere Ubergangsfristen.

Dazu zahlen beispielsweise: Fir sensible
Produkte wie Kfz
e Kfz-Teile (14 — 18%) (bis zu 35%)

 Maschinen (14 — 20%)

* Chemikalien (bis zu 14%)
 Pharmazeutika (bis zu 14%)

e Bekleidung und Schuhe (bis zu 35%)

gelten langere
Ubergangsfristen
von bis

zu 15 Jahren

© GTAI 15



Zollabbau iiber Kontingente

Die Einfuhr in die EU von u.a. Rind-, Schweine- und

Geflugelfleisch, Milchpulver, Kase, Mais, Reis, Zucker,

Eier, Honig, Rum und Biodiesel wird Gber

Zollkontingente (teilweise) liberalisiert. Die EU-Zollkontingente
sind in Anhang 2-A,
Abschnitt B geregelt;

die Mercosur-
Zollkontingente in
Anhang 2-A, Abschnitt C.

© GTAI 16
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Zeitplan des Zollabbaus

Jahr 0 | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr4 | Jahr5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8
0 100%
4 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
7 12,5% | 25% | 37,5% | 50% |62,5% | 75% | 87,5% | 100%
8 11,1% | 22,2% | 33,3% | 44,4% | 55,6% | 66,7% | 77,8% | 88,9% | 100%

Weitere Jahre und zusatzliche Abbaustufen (z. B. 10, 15) folgen demselben linearen Abbauprinzip.

Quelle: Anhang 2-A des EU-Mercosur-Abkommens

© GTAI 17



Stufenplan fiir den Zollabbau

EU-Zolle auf
Mercosur-
Ursprungswaren

Mercosur-Zolle auf
EU-Ursprungswaren

KN 2013 Warenbeschreibung Basiszollsatz Abbaustufe
03038910 SuRwasserfische, anderweit nicht 8%
genannt, gefroren
20059960 Sauerkraut, ungefroren 16% 10
Warenbeschreibung | Basiszollsatz Basiszollsatz Basiszollsatz Basiszollsatz Abbaustufe
Argentinien Brasilien Paraguay Uruguay
29339113 | Teile und Zubehor fir 16% 16% 16% 16% 10
elektronische
Rechenmaschinen
87033210 | Pkw 35% 35% 15% 23% 15
© GTAI 18
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Zollabbau fiur ausgewahltes EU-
Produkt im Mercosur (Beispiel)

(NCM: 87053000)

Jahr 1: 12,5%
Jahr 5: 37,5%
Jahr 10: 68,8%
Jahr 15: 100%

Produkt Basiszollsatz Abbaustufe Zollabbau im Zollsatze im
Argentinien Zeitverlauf Zeitverlauf
Feuerwehrwagen 35% 15 Jahr 0: 6,3% Jahr 0: 32,8%

Jahr 1:30,7%
Jahr 5:21,9%
Jahr 10: 11%
Jahr 15: 0%

© GTAI 19



Hinweise zur Ermittlung von ! Basiszolsatz

Ausgangszoll im

an - Abkommen
Praferenzzollsatzen MEN ol
WTO-Zollsatz

Ausgangspunkt bei der Zollsenkung ist der Basiszollsatz.

Der Basiszollsatz entspricht i.d.R dem MFN-Zollsatz. Er kann, muss aber nicht mit dem MFN-Zoll
identisch sein.

Basiszollsatz = MFN-Zollsatz: Zollabbau startet ab dem 1. Mai 2026.

Basiszollsatz > MFN-Zollsatz: Zollabbau beginnt erst ab dem Zeitpunkt, an dem der Basiszollsatz auf
das Niveau des MFN-Zolls gesunken ist. Bis dahin bleibt der niedrigere MFN-Zoll anwendbar.

Basiszollsatz < MFN-Zollsatz: Zollabbau beginnt ab dem 1. Mai 2026.

© GTAI 20



MF  Meistbegiinsti- 9%
gungszollsatz

Praxistipp

7.8%

EU-
e Priferenzzolisatz Priifen Sie, ob Ihr Produkt Ursprungserzeugnisse ist und von diesem Vorzugstarif
Fir 27 Linder und Gebiete

o Tellaaer profitieren kann, mit dem Tool zur Selbstbewertung der Ursprungsregeln (ROSA)

 Im EU-Handelsportal Access2Markets wird der @ zolabbau
Zollabbau Ubersichtlich dargestellt. Das Portal zeigt,

wie sich die Importzolle Gber die Jahre schrittweise UII
reduzieren — ausgehend vom Basiszollsatz und den — l..--—

festgelegten Abbaustufen.

® vor dem Abkommen . Mit dem Abkommen Abkommen in Kraft getreten Laufender Zeitraum

* Fur Waren, die nicht vom Abkommen erfasst sind, 68051000 " oo

Natural/artificial abrasive in powder/grain, base of

| ‘ 01/05/2026 312/2026 8.8%
1 1 1 H H 1 H textile materlals 01072027 3112/2027 77%
gelten weiterhin die im Zolltarif des jeweiligen .

: 0170172029 31272029 5.5%

Abkommen in Kraft g'e'trelen am: 01/05/2026
0170112030 322030 4.4%

Mercosur-Landes vorgesehenen Zollsatze. Sesiasecz: 10

0170172032 31212032 2.2%
017012033 ANNM2/2033 11%
01/01/2034 0%

Bildquelle: Access2Markets der EU-Kommission

© GTAI 21


https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/home
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Ursprungsregeln

Damit ein Produkt eine Zollpraferenz erhalt, muss es die Ursprungsregeln erfillen.
Als Ursprungswaren gelten:

1. Vollstandig 2. Waren, die 3. Waren, die aus
gewonnene oder e A Vormaterialien ohne

hergestellte Waren, Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft
hergestellt wurden,

sofern sie den
produktspezifischen
Ursprungsregeln
(Anhang 3-B)
entsprechen.

Ursprungseigenschaft
hergestellt wurden,

© GTAI 23



Weitere Ursprungsregeln

Bilaterale Kumulierung

Vormaterialien aus der EU kdnnen im Mercosur als dortige
Ursprungsmaterialien gelten — und umgekehrt. Diese mussen Uber eine
Minimalbehandlung hinaus be- oder verarbeitet worden sein.

Toleranz

Eine allgemeine Toleranz von 10 % des Ab-Werk-Preises erlaubt die
Verwendung von Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft, selbst wenn sie
die produktspezifischen Ursprungsregeln nicht erfiillen.

Fir Textilien gelten besondere Toleranzen.

Direkte Beforderung

Die Waren mussen unmittelbar zwischen EU und Mercosur transportiert
werden.

Durchfuhr durch Drittlander nur zulassig, wenn die Waren unter zollamtlicher
Uberwachung bleiben.



Praferenznachwel ._l_, l

Belegen gegeniiber dem Zoll, dass eine i
Ware die Ursprungsregeln erfillt.

i

ﬂ;

| | —.‘\;é[ J !
L (Lt \ ._—“ : ,“ 7 2 a - ; P



2. Praferenznachweise

e Ursprungswaren konnen zollbeglinstigt eingefiihrt werden, wenn eine
Erklarung zum Ursprung (gemall Wortlaut in Anhang 3-C) vorliegt.

 Fur Warensendungen bis 6.000€ kann sie von jedem Ausfuhrer
ausgestellt werden, Gber 6.000€ nur von REX-Ausfihrern

* Format: physisch oder elektronisch.

* Gultigkeit: 12 Monate.

© GTAI 26



Wortlaut der Ursprungserklarung:

Der Ausfiihrer (Referenznummer des Ausfiihrers ...(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erkldrt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben,
prdferenzbeglinstigte Ursprungswaren ...(2) sind.

(Ort und Datum)(3)

(Unterschrift des Ausfiihrers und Name des Unterzeichners in Druckschrift)(4)

1. REX-Nummer, ggf. nichts eintragen.
2. Europaische Union oder Mercosur.
3. Entfallt, sofern die Angaben im

Papier vorhanden sind.
4. Unterschrift nur bei

. : © GTAI 27
Kleinsendungen erforderlich.




Weitere Praferenznachweise

* Die EU akzeptiert wahrend einer Ubergangszeit bei der Einfuhr von
Mercosur-Waren auch ein Ursprungszeugnis (Anhang 3-D) als
Praferenznachweis.

* Eine Vorlage fur das Ursprungszeugnis findet sich in der Bekanntmachung der
EU-Kommission vom 17. April 2026.

© GTAI 28


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600875

Welche Praferenznachweise verwenden die
Mercosur-Staaten?

Erklarungen zum Ursprung Ausschliefdlich Ursprungszeugnisse
und Ursprungszeugnisse

v’ Paraguay (wihrend eines

v' Argentinien j
Ubergangszeitraums von 5 Jahren)

v’ Brasilien

v Uruguay



Praxistipp

« Uber das Informationssystem WuP-Online und das Tool ROSA lassen

sich die produktspezifischen Ursprungsregeln einer Ware ermitteln.
AnschlieRend kann geprift werden, ob das Produkt
praferenzbeglinstigt eingefihrt werden kann. Hinweise zu den
Praferenznachweisen sind dort ebenfalls abrufbar.

* Eine zusatzliche Orientierung zu den Ursprungsregeln und
Praferenznachweisen bietet der Leitfaden der EU-Kommission.

© GTAI 30


https://wup.zoll.de/wup_online/index.php
https://wup.zoll.de/wup_online/index.php
https://wup.zoll.de/wup_online/index.php
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/de/content/praesentation-von-rosa
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/WuP_Meldungen/2026/wup_warenverkehr_mercosur_staaten_3.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/WuP_Meldungen/2026/wup_warenverkehr_mercosur_staaten_3.html
https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/WuP_Meldungen/2026/wup_warenverkehr_mercosur_staaten_3.html
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3. Nichttarifare Handelshemmnisse

Technische
Vorschriften und
Normen sollen auf
internationalen
Referenzen beruhen.

Gegenseitige Anerkennung von
Produktvorschriften ist nicht
vorgesehen.

Konformitatsbewertungs
verfahren sollen
handelserleichternd sein.

Gegenseitige Anerkennung
hiervon kommt nicht vor.

Gegenseitige Anerkennung von
Prifberichten lediglich in
bestimmten

Bereichen maoglich.

Nichtautomatische Ein-
und Ausfuhrlizenzen
sollen eliminiert
werden.

Technische Handelsbarrieren sollen reduziert und Vorschriften starker an internationalen

Standards orientiert werden.
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Dienstleistungshandel und
Niederlassung

Erbringung von Dienstleistungen

Tatigkeit von Unternehmen

* Fachkraften

einer Vertragspartei im Hoheitsgebiet der
anderen Vertragspartei.



Dienstleistungserbringung

Marktzugan
Das WTO-System .

v Die Beschrinkung auslandischer Kapitalbeteiligungen ist verboten.
Die Liberalisierung des v' Unternehmen haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet eines der Lander beider
Dienstleistungshandels folgt Blocke niederzulassen.
den Grundsatzen des GATS.

Elektronische Vertrage

* Nichtdiskriminierung Hindernisse fur die Nutzung elektronischer Vertrage und die Erbringung digitaler
* Transparenz Dienstleistungen miissen beseitigt werden.
* Spezifischen
Verpflichtungen
GATS-Modell

Jedes Land behalt das Recht
vor, entsprechend seinen
strategischen Zielen neue
Regelungen zu erlassen.

Grenzlberschreitende Erbringung
Nutzung im Ausland
Kommerzielle Prasenz

Prasenz natlrlicher Personen

© GTAI 35



Beispiele - Angang 10-E

Land Dienstleistung Art Formulierung Was bedeutet das?

Prasenz von .
Der Marktzugang hangt von

Argentinien  Bergbau naturlichen »,ungebunden,
Personen sofern.. Vertragen mit der Regierung ab.
Grenzuberschrei . -
. . Y In der Praxis eine vollige
Brasilien Telekommunikation tende »,ungebunden )
Erbringung Beschrankung.
: Es besteht keine Verpflichtun
Paraguay Frachtverkehr Nutzung im ,ungebunden” _ p- _ 8
zur Liberalisierung.
Ausland
Einzelhandelsdienstleistungen Kommerzielle Die Unternehmensgrindung
Uruguay Présenz »Jorabgenehmigung” bedarf einer vorherigen

Zulassung.

© GTAI 36



* Beschaffung von

* Dienstleistungen

* Bauarbeiten

durch staatliche Einrichtungen bei
privaten Anbietern fiir 6ffentliche
Zwecke.



Offentliche Auftriage

Tatsdachlicher Anwendungsbereich
Wettbewerbsbedingungen Zentrale Verwaltungsstellen wie:
v Prasidentschaft

v' Ministerien
Teilnahme an Ausschreibungen

offentlicher Einrichtungen in
den Mercosur-Landern.

* Rechtssicherheit

* Nicht-Diskriminierung
* Transparenz

* Vorhersehbarkeit

Einschlagige rechtliche Garantien

Beispielloser Grad an v tionistieah " : .
Marktoffenheit. Protektionistische Praktiken eingeschrankt

v’ Elektronische Veréffentlichung von Ausschreibungen (Anhange: 12-G fur
Argentinien; 12-H fiir Brasilien; 12-I fir Paraguay und 12-J fir Uruguay)

© GTAI 38



Beispiele - Anhange 12-B bis 12-E

Land

Argentinien

Brasilien

Paraguay

Uruguay

Sektoren mit den grofRRten
Moglichkeiten

Industrieglter, Ausristung,
offentliche Arbeiten,
Ingenieurdienstleistungen

Infrastruktur, Technologie,
Industrieausristung,
Ingenieurwesen

Warenlieferung, 6ffentliche
Projekte und internationale
Kooperation.

Offentliche Arbeiten,
Verwaltungsdienstleistungen,
Infrastruktur

Sektoren mit den groften
Beschrankungen

Ausruistung fur offentliche Projekte
mit nationaler Bevorzugung

Grundlegende offentliche
Dienstleistungen (wie Gesundheits-
und Sozialdienste)

Bevorzugung von bis zu 20 % fir
inlandische Guter und
Dienstleistungen

Inlandspraferenz im Bau und
mogliche Einschrankungen bei
strategischen Auftragen

Grad der Marktoffenheit

MittelmaRig, mit Restprotektionismus

Bedeutsam, vor allem bei Auftragen
mit hoherem Wert

Begrenzt, mit schrittweiser Offnung

Hoch, mit grolRerer institutioneller
Vorhersehbarkeit

© GTAI 39






Immaterielle Vermogenswerte

Rechtliche Funktion
TRIPS-Abkommen (WTO)

v Technologische Innovationen, industrielle Vermégenswerte schitzen

Es wird ausdriicklich als v' Geschéftliche Expansion gewahrleisten

zentralen normativen
Bezugspunkt aufgenommen.

» Bekréftigt die
Verpflichtung der
I EE e TUEE, Geografische Angaben
multilaterale
Mindeststandards zum
Schutz des geistigen
Eigentums. v Missbrauchliche kommerzielle Nutzung

Wichtiger Schutzmechanismus fir regionale Produkte mit hoher Wertschépfung.
Verboten sind:

v Irrefihrende Anspielungen

v Eintragung konkurrierender Produkte usw.

© GTAI 41



Beispiele - Anhange 13-B, 13-C und 13-D

Land / Region Geschiitzte geografische Angaben  Beispiele

Muinchener Bier, Bayerische Bretzel, Niirnberger Bratwdrste,

EU 357
Dresdner Stollen, Schwabische Maultaschen
o Mendoza (Wein), Yerba Mate Argentina (Mate-Tee), San Rafael
Argentinien 104 .
(Wein)
. Cachaca (Spirituose), Vale dos Vinhedos (Wein), Paraty
Brasilien 77 .
(Getrank)
Uruguay 54 Tannat, Cerro Largo, Santa Lucia (Weine)
Poncho de la Cordirella (Spezialgewebe), Cerdmica de Aregua
Paraguay 35

(Keramik), Licor de Yegros (Spirituose)

© GTAI 42
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Import/Export von Wein und Lebensmitteln

»Gibt es Handelserleichterungen fiir @ =
den Import und Export von Wein /
und Lebensmitteln?“

/ T9PU3ISIM®

02°536bWIA1136 - SaNIID3I2043Z

3
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Digitale Dienstleistungen

,Ermoglicht das Abkommen
deutschen Unternehmen, digitale
Dienstleistungen und
Beratungsleistungen im Mercosur
anzubieten, ohne dass eine lokale
Prasenz erforderlich ist?“

Wwo2:3qopn32010- W0I°X0fabanQ
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Lieferantenerklarungen

,Welche Liander diirfen aktuell auf
einer Lieferantenerkldrung genannt
werden?“

»Wie geht man mit Ware um, die
seit Oktober 2025 bei uns im
Zollager liegen?“

ubwon|/sabow|A11390

© GTAI 46



Offentliche Auftrige

,Kann ein deutsches
Maschinenbauunternehmen zu
genau denselben Bedingungen
wie brasilianische Unternehmen
an den groBen offentlichen
Ausschreibungen fiir
Infrastrukturprojekte in Brasilien
teilnehmen?“

pbnp|oA DI HT0Z/526DWIANDE

© GTAI 47



GERMANY
GTB ' TRADE & INVEST

SONSTIGE INFORMATIONEN




Das EU-MERCOSUR-Abkommen
verstehen

Wie geht es weiter?

Sie erhalten den Vortrag und den Link zur Aufzeichnung
des heutigen Webinars per E-Mail.

Flr weitere Informationen besuchen Sie unsere
Webseite unter www.gtai.de/recht

© Gettylmages/Geber86
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http://www.gtai.de/recht

Laden Sie hier ko
Das Handbuch z

Mercosur-Abkﬁle ‘

Und besuchen Sie unsere
Sonderseite zum

Mercosur.
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Auslandisches
Wirtschaftsrecht

( NEUE MARKTE N S 0] Cial M e dia
GTA! R

Internationales Auf LinkedIn biindeln wir unser
Wirtschaftsrecht Informationsangebot fur Sie!

GTAIl informiert Sie Uber rechtlich relevante
Aspekte lhres Auslandsgeschafts.
www.gtai.de/recht

Juristische Dienstleistungen - Bonn m Internationales Wirtschaftsrecht

791 Follower:innen

55 Follower:innen in Threm Netzwerk

: H |
[\/ FoIIower:in] @ FOIgen Sie uns:

Start Info Beitrage
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Kommende Webinare

Informationen zu unseren zukiinftigen und vergangenen
Webinaren finden Sie auf unserer Website.

Das EU-Mercosur-Abkommen nutzen

am 28. Mai 2026 um 13:00 Uhr

Zur kostenlosen Anmeldung

Ten Years After Brexit — Wie geht es weiter?

am 23. Juni 2026 um 10:00 Uhr

Zur kostenlosen Anmeldung

Kl im Welthandel
am 9. Juli 2026 um 10:00 Uhr

Zur kostenlosen Anmeldung

GTﬁ . GERMANY
TRADE & INVEST Lander

O > Events > Webinare

Webinare - Erfolg im Ausland

Unsere Webinare bieten Ihnen die Moglichkeit sich tiber aktuelle Entwicklungen auf den Weltmarkten zu

informieren.

Branchen



https://www.gtai.de/de/meta/veranstaltungen/webinare
https://register.gotowebinar.com/register/5660983405346364767?source=Webinarhinweis
https://register.gotowebinar.com/register/256646260003515232?source=Webinarhinweis
https://register.gotowebinar.com/register/462013040430993494?source=Webinarhinweis

GERMANY
GTB ' TRADE & INVEST

FRAGEN IM LIVE-CHAT




Sie fragen?

Wir antworten!
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Vielen
Ihre Aufmer

Andrea Gonzalez Alvarez - Zoll
andrea.gonzalez-alvarez@gtai.de

+49 228 24 993 934

Germany Trade & Invest - GTAI



FUr weitere In

www.gt



	Folie 1: EU-MERCOSUR-Abkommen
	Folie 2: Wissenswertes für die Teilnehmenden
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5: Referent:Innen
	Folie 6: Agenda
	Folie 7: Einführung 
	Folie 8
	Folie 9: 01. Mai 2026 - Vorläufige Anwendung
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13: Agenda
	Folie 14
	Folie 15:         Abbau von Zöllen 
	Folie 16: Zollabbau über Kontingente 
	Folie 17: Zeitplan des Zollabbaus 
	Folie 18: Stufenplan für den Zollabbau 
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21:   Praxistipp 
	Folie 22
	Folie 23:  
	Folie 24: Weitere Ursprungsregeln 
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30: Praxistipp 
	Folie 31
	Folie 32: 3. Nichttarifäre Handelshemmnisse  
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35: Dienstleistungserbringung
	Folie 36: Beispiele – Angang 10-E
	Folie 37
	Folie 38: Öffentliche Aufträge
	Folie 39: Beispiele – Anhänge 12-B bis 12-E
	Folie 40
	Folie 41: Immaterielle Vermögenswerte
	Folie 42: Beispiele - Anhänge 13-B, 13-C und 13-D
	Folie 43: Praktische Fragen der Beteiligten
	Folie 44: Import/Export von Wein und Lebensmitteln
	Folie 45: Digitale Dienstleistungen
	Folie 46: Lieferantenerklärungen
	Folie 47: Öffentliche Aufträge
	Folie 48: Sonstige Informationen
	Folie 49: Das EU-MERCOSUR-Abkommen verstehen
	Folie 50
	Folie 51: Ausländisches Wirtschaftsrecht
	Folie 52: Kommende Webinare
	Folie 53: Fragen im Live-Chat
	Folie 54
	Folie 55
	Folie 56

